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Tipps und Hinweise 

1. ... für alle Steuerzahler 

Kryptowährungen  

Bundesregierung sieht Besteuerungs-
regeln für Bitcoins & Co. als geklärt an 
Kryptowährungen wie Bitcoins sind in letzter Zeit zu-
nehmend in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt 
- auch wegen ihrer mitunter atemberaubenden Kurs-
feuerwerke. Viele Unternehmen und Privatanleger sind 
angesichts der Renditechancen auf das digitale Geld 
aufmerksam geworden und haben in Bitcoins und an-
dere Digitalwährungen investiert. Während für die 
steuerliche Behandlung klassischer Geldanlageproduk-
te seit Jahren ein engmaschiges Regelwerk existiert, ist 
die Besteuerung von Gewinnen aus Kryptowährungen 
auch für den Steuergesetzgeber und die Finanzverwal-
tung weitgehend Neuland, das erst nach und nach „er-
schlossen“ wird. 

Die Bundesregierung hat nun auf eine Kleine Anfrage 
der FDP-Fraktion hin erklärt, dass sie keine Rege-
lungslücke bei der Besteuerung von Einkünften aus 
Kryptowährungen sieht. Soweit derartige Einkünfte im 
Betriebsvermögen erzielt würden, unterlägen sie den 
Steuerregeln für Gewinneinkünfte. Würden die Ein-
künfte aus Kryptowährungen im Privatvermögen er-
zielt, komme in erster Linie eine Besteuerung als Ein-
künfte aus Leistungen oder als privates Veräußerungs-
geschäft in Betracht. Die Bundesregierung sehe daher 
derzeit keinen Bedarf, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für die Ertragsbesteuerung von Kryptowährun-
gen zu überarbeiten. 

Hinweis: Der Antwort zufolge arbeitet das Bundes-
finanzministerium zurzeit am Entwurf eines An-
wendungsschreibens zur ertragsteuerlichen Behand-
lung von virtuellen Währungen. Von dem Schreiben 
kann die Klärung diverser praktischer Einzelfragen 
zur Besteuerung erwartet werden. 
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2. ... für Unternehmer 

Grunderwerbsteuer  

Gesetzgeber erschwert Steuer-
vermeidung durch „Share-Deals“ 
Immobilieninvestoren konnten die Grunderwerb-
steuer bisher vor allem durch „Share-Deals“ um-
gehen. Bei solchen missbräuchlichen Steuerge-
staltungen insbesondere im Bereich hochpreisiger 
Immobilientransaktionen werden bewusst nur be-
stimmte prozentuale Geschäftsanteile veräußert: 
Investoren kaufen nicht direkt ein Grundstück ein-
schließlich Gebäude, sondern die Anteilsmehrheit 
eines Unternehmens, die kleiner als 95 % sein 
muss. Oft werden zu diesem Zweck eigens Unter-
nehmen gegründet.  

Um solche „Share Deals“ einzudämmen, hat der 
Gesetzgeber die bisherige 95-%-Grenze in den 
Ergänzungstatbeständen des Grunderwerbsteuer-
gesetzes auf 90 % abgesenkt. Zudem hat er einen 
neuen Ergänzungstatbestand zur Erfassung von 
Anteilseignerwechseln von mindestens 90 % bei 
Kapitalgesellschaften eingeführt und die Haltefris-
ten von fünf auf zehn Jahre verlängert. Die Er-
satzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäu-
fe wird auch im Rückwirkungszeitraum von Um-
wandlungsfällen angewendet. Die „Vorbehalts-
frist“ wurde auf 15 Jahre verlängert. 

Das Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteu-
ergesetzes tritt am 01.07.2021 in Kraft. 

Hinweis: Die genannten Gesetzesänderungen 
haben aus Sicht des Gesetzgebers sicherlich 
hauptsächlich größere Immobilientransaktio-
nen im Blick. Gleichwohl empfiehlt es sich, 
geplante bzw. bereits durchgeführte Immobili-
eninvestments auf Auswirkungen hin zu über-
prüfen. Bitte sprechen Sie uns an! 

Versandhandel  

Zweite Stufe des Mehrwertsteuer-
Digitalpakets wird umgesetzt 
Das Bundesfinanzministerium hat sich zur Umset-
zung der zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-Digi-
talpakets geäußert. Zudem hat es umfangreiche 
Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlas-
ses vorgenommen und darin zahlreiche Klarstel-
lungen, Detailregelungen und Beispiele für Stan-
dardfälle aufgenommen. 

Im Fokus der Änderungen steht die Fortentwick-
lung der bisherigen Versandhandelsregelung zum 
innergemeinschaftlichen Fernverkehr. Der Ort 
der Lieferung wird bei der Lieferung an einen 
Abnehmerkreis, der keinen innergemeinschaftli-
chen Erwerb der Besteuerung unterwerfen muss, 
weiterhin dort sein, wo sich der Gegenstand am 

Ende der Beförderung befindet (Ausnahme: ge-
ringfügige Bagatellregelung). Neu ist, dass ab 
dem 01.07.2021 eine für alle Mitgliedstaaten 
summarische Umsatzschwelle in Höhe von 
10.000 € zur Anwendung kommen wird. Diese 
Umsatzschwelle gilt für die Summe aller unter 
diese Regelung fallenden Umsätze (nicht mehr 
pro Land). 

Bisher musste sich der leistende Unternehmer in 
dem jeweiligen Bestimmungsmitgliedstaat regis-
trieren und besteuern lassen. Mit der neuen Rege-
lung wird die bisher wahlweise nur für bestimmte 
sonstige Leistungen geltende „Mini-One-Stop-
Shop-Regelung“ auf diese Leistungen erweitert 
(„One-Stop-Shop-Regelung“ bzw. „OSS-Rege-
lung“). Das Bundeszentralamt für Steuern ermög-
licht bereits seit dem 01.04.2021 eine Registrie-
rung für die neuen Besteuerungsverfahren über 
ein Onlineportal. 

Um das Steueraufkommen in der EU sicherzustel-
len, wurden darüber hinaus weitere Neuregelun-
gen eingeführt, zum Beispiel  

 zu Verkäufen in andere Mitgliedstaaten an 
Leistungsempfänger, die ohne gültige Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer auftreten,  

 zu Lieferungen, bei denen die Gegenstände 
aus dem Drittlandsgebiet in die EU eingeführt 
werden, sowie  

 zu einem fiktiven Reihengeschäft, sofern Ge-
genstände unter Einbeziehung einer elektroni-
schen Plattform geliefert werden. 

Hinweis: Insbesondere deutsche Unternehmer 
müssen sich nun intensiv mit den neuen Rege-
lungen zum innergemeinschaftlichen Fernver-
kauf auseinandersetzen, da die bisherigen ho-
hen Lieferschwellen (mindestens 35.000 € pro 
Land) nicht mehr gelten. 

Onlinehandel  

Neues Bestätigungsverfahren beim 
Handel mit Waren im Internet 
Mit der Umsetzung des Digitalpakets zum 
01.07.2021 in der EU sind die Vorschriften zur 
Haftung im Zusammenhang mit elektronischen 
Schnittstellen neu gefasst worden. Das Bundesfi-
nanzministerium hat sich zur Haftung für Umsatz-
steuer beim Handel mit Waren im Internet geäu-
ßert. Die erst 2019 eingefügten Regelungen zur 
Haftung von Betreibern elektronischer Marktplät-
ze werden zum 01.07.2021 aufgehoben. Zum neu-
en Bestätigungsverfahren gilt Folgendes: Betrei-
ber elektronischer Schnittstellen haften nicht für 
nichtentrichtete Umsatzsteuerbeträge für Liefe-
rungen durch Unternehmer, die sie mit ihrer elek-
tronischen Schnittstelle unterstützt haben. Voraus-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 



Aktuelle Steuer-Information KOMPAKT 07/21, Seite 3 

 

setzung ist, dass die liefernden Unternehmer zum 
Zeitpunkt der Lieferung über eine gültige deut-
sche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-
IdNr.) verfügen. Die Betreiber können sich beim 
Bundeszentralamt für Steuern die Gültigkeit der 
USt-IdNr., den Namen und die Anschrift des Un-
ternehmers qualifiziert bestätigen lassen. Der an-
fragende Unternehmer muss den Nachweis durch 
Ausdruck der elektronischen Anzeige bzw. eine 
Archivierung eines Screenshots führen.  

Über die seit dem 01.01.2019 geltenden Auf-
zeichnungspflichten hinaus sind nun auch fol-
gende Informationen aufzuzeichnen: 

 die elektronische Adresse oder Website des 
liefernden Unternehmers,  

 die Bankverbindung oder die Nummer des 
virtuellen Kontos des Lieferers sowie  

 eine Beschreibung des gelieferten Gegen-
stands und  

 die Bestellnummer oder die eindeutige Trans-
aktionsnummer.  

Die wesentliche Änderung ist die Umstellung des 
Nachweises, dass der Unternehmer, der die Leis-
tung über eine Schnittstelle ausführt, im Inland 
registriert ist. Bisher war es möglich, den Nach-
weis über die besondere Bescheinigung UST 1 TI 
zu erbringen. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung beanstandet es 
nicht, wenn bis zum 15.08.2021 noch die Be-
stätigung UST 1 TI verwendet wird. 

3. ... für GmbH-
Geschäftsführer 

Prüfbedarf  

Gewinnabführungsverträge müssen 
jetzt dynamische Verweise enthalten 
In den letzten Jahren führte die Formulierung von 
Ergebnisabführungsverträgen zu erheblichen Ver-
werfungen zwischen Finanzverwaltung, Gerichten 
und Gesetzgeber. Hintergrund war die Tatsache, 
dass § 302 des Aktiengesetzes (AktG) dahin ge-
ändert worden war, dass mit Wirkung ab 2007 ein 
Absatz 4 eingefügt wurde. Mit großer Verspätung, 
nämlich 2013, wurde das Körperschaftsteuerge-
setz geändert.  

Danach muss ein Gewinnabführungsvertrag, der 
mit einer GmbH als Organschaft geschlossen 
wurde, fortan keinen statischen, sondern einen 
dynamischen Verweis auf § 302 AktG enthalten. 
„Dynamisch“ bedeutet, dass der Verweis § 302 
AktG in der jeweils gültigen Fassung für anwend-
bar erklärt. Die Finanzverwaltung zeigte sich ku-
lant und legte großzügige Übergangsfristen zur 

Anpassung bestehender Ergebnisabführungsver-
träge fest. 

Zum 01.01.2021 wurde § 302 AktG erneut geän-
dert. Das Bundesfinanzministerium weist in die-
sem Kontext darauf hin, dass vor dem 27.02.2013 
abgeschlossene oder letztmalig geänderte Ergeb-
nisabführungsverträge, die noch einen statischen 
Verweis enthalten, nunmehr einer Änderung be-
dürfen. Obwohl eine Änderung eigentlich bereits 
mit Wirkung zum 01.01.2021 erforderlich gewe-
sen wäre, zeigt sich die Finanzverwaltung auch 
diesmal kulant: Änderungen müssen erst mit 
Wirkung zum 31.12.2021 erfolgen. Zudem gilt 
diese Änderung des Ergebnisabführungsvertrags 
nicht als Neuabschluss, weshalb auch die fünfjäh-
rige Mindestlaufzeit nicht neu beginnt. 

Hinweis: Wenn Ihr Gewinnabführungsvertrag 
bereits einen dynamischen Verweis enthält, be-
steht kein Anpassungsbedarf. 

4. ... für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung  

Start-up-Förderung durch das  
Fondsstandortgesetz geplant 
Der Bundestag hat am 22.04.2021 das Fonds-
standortgesetz verabschiedet. Mit dem Gesetz soll 
eine EU-Richtlinie umgesetzt werden. Es enthält 
in Bezug auf Investmentfonds Regelungen zur 
Entbürokratisierung sowie zur Digitalisierung der 
Aufsicht. Daneben sieht das Gesetz aus steuerli-
cher Sicht Regelungen zur Förderung der Mitar-
beiterkapitalbeteiligung und der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen vor. 

Zur Stärkung der Attraktivität der Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung soll der steuerfreie Höchstbetrag 
für Vermögensbeteiligungen mit Wirkung zum 
01.07.2021 von 360 € auf 1.440 € jährlich ange-
hoben werden. Zudem soll insbesondere für Ar-
beitnehmer von Start-up-Unternehmen geregelt 
werden, dass die Einkünfte aus der Übertragung 
von Vermögensbeteiligungen am Unternehmen 
des Arbeitgebers zunächst nicht besteuert werden, 
falls der Arbeitnehmer dies wünscht. Die Besteue-
rung soll in der Regel erst zum Zeitpunkt der Ver-
äußerung erfolgen, spätestens jedoch nach zwölf 
Jahren oder bei einem Arbeitgeberwechsel. Vor-
aussetzung für die Anwendung der Neuregelung 
soll sein, dass die Vermögensbeteiligungen zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt werden. Entgeltumwandlungen sollen 
somit nicht begünstigt sein. Die neue Regelung 
soll erstmals auf Vermögensbeteiligungen anzu-
wenden sein, die nach dem 30.06.2021 übertra-
gen werden. 
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Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

Hinweis: Die steuerliche Förderung soll auch 
Arbeitnehmer von Kleinst- sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen umfassen. 

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Auf den 
zunächst nichtbesteuerten Arbeitslohn müssen So-
zialversicherungsbeiträge entrichtet werden. Bei 
der späteren Versteuerung - spätestens nach zwölf 
Jahren oder bei Veräußerung oder bei einem Ar-
beitgeberwechsel - fallen keine Sozialversiche-
rungsbeiträge mehr an.  

Hinweis: Das Gesetz bedarf noch der Zustim-
mung des Bundesrats. 

Sach-/Barlohn  

Fiskus äußert sich nach gesetzlicher 
Definition des Sachlohnbegriffs 
Wenden Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Gut-
scheine zu, fließt Letzteren entweder Barlohn  
oder ein Sachbezug zu. Diese Unterscheidung ist 
aus steuerlicher Sicht sehr bedeutsam, da Barlohn 
in voller Höhe lohnsteuerpflichtig ist. Ein Sachbe-
zug kann dagegen bis zu einem Wert von 44 € pro 
Monat lohnsteuerfrei bleiben. 

Nach einer neuen gesetzlichen Definition gehören 
zum Barlohn auch  

 zweckgebundene Geldleistungen,  

 nachträgliche Kostenerstattungen,  

 Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf ei-
nen Geldbetrag lauten.  

Als Sachbezug definiert das Gesetz bestimmte 
zweckgebundene Gutscheine (einschließlich ent-
sprechender Gutscheinkarten, digitaler Gutschei-
ne, Gutscheincodes oder Gutschein-Apps) und 
entsprechende Geldkarten (einschließlich Pre-
paidkarten). Voraussetzung für diese günstige 
Einordnung als Sachbezug ist aber unter anderem, 
dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließ-
lich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
beim Arbeitgeber oder einem Dritten berechtigen 
(keine Barauszahlung zugelassen). Bei diesen 
Gutscheinen ist die 44-€-Freigrenze anwendbar, 
sofern sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt werden. 

Das Bundesfinanzministerium hat sich ausführlich 
zur Anwendung der neuen gesetzlichen Regelun-
gen geäußert und verschiedene Zuwendungsarten 
in die Kategorien Barlohn und Sachbezug einge-
ordnet. Als Sachbezug können demnach unter an-
derem Papieressensmarken, arbeitstägliche Zu-
schüsse zu Mahlzeiten, wiederaufladbare Ge-
schenkkarten für den Einzelhandel und Tankgut-
scheine eines einzelnen Tankstellenbetreibers zum 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen in seiner 
Tankstelle gewertet werden. 

5. ... für Hausbesitzer 

Beherbergung  

Vermietungsplattform muss Identität 
privater Vermieter preisgeben 
Auf Internetportalen wie Airbnb, Wimdu oder 
9flats.com können Privatpersonen ihren Wohn-
raum zur temporären (Unter-)Vermietung anbie-
ten. Wer sich auf diese Weise ein Zubrot verdient, 
sollte wissen, dass er durch diese Vermietungsak-
tivitäten in aller Regel steuerpflichtige Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung erzielt. 

Vermieter sollten nicht davon ausgehen, dass sie 
mit ihren Vermietungsaktivitäten „unter dem Ra-
dar“ der Finanzämter agieren können. Private 
Zimmervermietungen über Onlineportale haben 
eine beachtliche Größenordnung erreicht. Daher 
interessieren sich auch die Finanzbehörden für die 
Geschäftsaktivitäten auf Vermietungsplattformen. 
Sie richten Sammelauskunftsersuchen an die 
Betreiber von Vermietungsplattformen, um an die 
Identitäten von Vermietern zu gelangen. Die Steu-
erfahndung der Finanzbehörde Hamburg hat 2020 
einen Coup gelandet und nach einem mehrere Jah-
re andauernden Rechtsstreit für die deutsche Steu-
erverwaltung erreicht, dass Daten von Airbnb-
Vermietern zu steuerlichen Kontrollzwecken of-
fengelegt werden müssen. 

Dass auch die Städte entsprechende Auskunftsan-
sprüche erfolgreich durchsetzen können, hat nun 
ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichts des 
Landes Nordrhein-Westfalen (OVG) gezeigt. Da-
nach muss eine Vermietungsplattform der Stadt 
Köln die Daten der im Stadtgebiet registrierten 
privaten Vermieter offenlegen. 

Hinweis: Die Stadt war an diesen Daten inte-
ressiert, um die „Kulturförderabgabe“ (Über-
nachtungsteuer) festsetzen zu können. 

Das OVG sah das zugrundeliegende Auskunftser-
suchen als rechtmäßig an. Der Stadt sei die Identi-
tät privater Vermieter in ihrem Stadtgebiet im 
Wesentlichen unbekannt gewesen, so dass das 
Vermietungsportal die Namen und Adressen her-
ausgeben musste. 

Hinweis: Wer seinen Wohnraum bisher steu-
erunehrlich vermietet hat, sollte schnellstmög-
lich für Transparenz sorgen. Um gegenüber 
dem Fiskus reinen Tisch zu machen, ist es häu-
fig ratsam, eine strafbefreiende Selbstanzeige 
zu erstatten. Hierzu empfiehlt sich aber vorab 
unbedingt Rücksprache mit uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


